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Die nächste Ausgabe erscheint am 
Freitag, dem 20. Juni 2025

Redaktions- und Annahmeschluss ist 
Freitag, der 13. Juni 2025

Die übernächste Ausgabe erscheint am 
Freitag, dem 18. Juli 2025

Redaktions- und Annahmeschluss ist 
Freitag, der 11. Juli 2025

Aus der Arbeit des Stadtrates

Sizung Stadtrat 28.04.25

In der 5. öffentlichen Sitzung am 28. April  
wurden folgende Beschlüsse gefasst
Beschluss der Feuerwehrkostensatzung der Stadt Weißenberg
Mit der Änderung des SächsBRKG wurde seit Inkrafttreten 
zum 20.01.2024 eine rechtssichere Grundlage für die 
Gemeinden geschaffen, die Kosten für Feuerwehreinsätze 
auf die Verursacher umzulegen. Wie bisher erfolgt die Umle-
gung nur bei solchen Einsatzarten, welche nicht als unent-
geltliche Einsätze vom Gesetz festgelegt sind. Hauptsäch-
lich handelt es sich bei uns um Einsätze der technischen 
Hilfeleistung wie z.B. Verkehrsunfällen. Hier werden die 
Kosten in aller Regel von der Versicherung des Unfallver-
ursachers übernommen. Durch die neue Feuerwehrverord-
nung sind nunmehr pauschale Stundensätze für Feuerwehr-
fahrzeuge festgesetzt, welche diesen Teil der Einsatzkosten 
regeln. Der Kostenersatz für Einsatzkräfte muss weiterhin 
kalkuliert werden. Die anrechenbaren Kosten der Jahre 2022 
/ 2023 wurden dazu ermittelt. Das Gesetz legt hier fest, 
dass pauschal auf 50 Einsatzstunden pro Jahr und Einsatz-
kraft zu kalkulieren ist, so dass auch hier eine große Verein-
fachung bei der Ermittlung der Personalkosten gegeben ist. 
Wie bisher werden alle Kosten, welche nicht pauschalisiert 
vorliegen, direkt auf den Kostenschuldner umgelegt. Dies 
betrifft als Beispiel die Lohnersatzkosten der Einsatzkräfte.

Der Stadtrat der Stadt Weißenberg beschloss die Feuer-
wehrkostensatzung der Stadt Weißenberg in der vorlie-
genden Fassung.

Am letzten Tag des Monats April war es wieder mal so 
weit. Bei schönstem Wetter und herrlichem Sonnenschein 
traf sich die Feuerwehr Weißenberg zum traditionellen 
„Maibaumstellen“ auf dem Markt. Für einige Kinder der 
Jugendfeuerwehr war es das erste Mal, wobei einige der 
älteren Kameraden schon ihren 40. bzw. 42. Maibaum 
stellten. Hand in Hand gingen die Vorbereitungen und das 
Kranzanhängen vonstatten. Nach gut einer Stunde stand 
er auch schon an seinem Platz und wurde durch kräftige 
Schläge im Boden gesichert.

Bei Limo, Bierchen und Wurst 
gesellten sich auch einige Zu-
schauer zum Aufrichten dazu 
und sammelten sich schon für 
den Fackelumzug zu unserem 
Haufen. Auch einige selbst 
gebastelte Hexen waren wie-
der dabei und durften auf un-
seren Fahrzeugen mitfahren. 
Die Feuerwehr Weißenberg be-
dankt sich bei allen Kindern, 
Eltern, Gästen sowie der treu-
en Hexenhaufen-Wache für 
das gelungene Fest.

Ein großer Dank gilt dem Heimatverein Weißenberg, welcher 
uns die neuen Fahnen an der Baumkrone zur Verfügung 
stellte, Clemens Lachnitt, der uns mit seinem Kran-Lkw den 
Transport sowie das Aufstellen ermöglicht hat, Gärtnerei 
Gerd Krack für das binden des Kranzes und dem Bauhof Wei-
ßenberg sowie allen Kameraden der Feuerwehr Weißenberg.

Eure Feuerwehr Weißenberg
Erik Suchant
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Auftragsvergabe Planung Erschließungsstraße Presseweg
Der Ausbau der Erschließungsstraße Presseweg ist Bestand-
teil des Bebauungsplan „Gewerbegebiet S 55“. Für die 
Erschließungsstraße wurden bei Gesamtkosten von 590 
TEUR Fördermittel in Höhe von 510 TEUR bewilligt.
Die Erschließungsstraße wurde im Zusammenhang mit einem 
Kreuzungsausbau S55-Presseweg geplant. Damals – 2018 – 
war die Planung der B 178n noch nicht fortgeschritten. Inzwi-
schen gibt es diese Planung. Mit dem LaSuV und der Stra-
ßenverkehrsbehörde des Landkreises gab es parallel einen 
Termin zur Abstimmung der aktuellen Planungs-und Verkehrs-
situation. Der Kreuzungsausbau bei Umsetzung der B 178n 
nicht ist in dieser Form erforderlich. Gleichzeitig ist die S 55 
Umleitungsstrecke während der Tunnelsanierung. Gemeinsam 
wurde deshalb eine vorläufige Trennung in zwei Bauabschnitte 
festgelegt. Die Baugrenze bildet die vorhandene Straßenkante 
der S 55. Wenn im Laufe des Jahres 2025 die Planung der B 
178n bestätigt wird, kann der übrige Ausbau des Kreuzungs-
bereiches entfallen. Außerdem wird es so voraussichtlich nicht 
zum Konflikt wegen der Umleitungssituation kommen.
Der Stadtrat der Stadt Weißenberg beschloss, das Ingeni-
eurbüro Edelmann aus Löbau, An der Wiedemuth 12 mit den 
Planungsleistungen für die Erschließungsstraße „Gewerbe-
gebiet S 55“in den Leistungsphasen 5 bis 8 und der örtlichen 
Bauüberwachung mit einer Auftragssumme von 42.978,75 
EUR brutto zu beauftragen.

Einladung zur nächsten Stadtratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates findet am 
Montag, den 26. Mai 2025, um 19:00 Uhr im Sitzungs-
saal im Rathaus der Stadt Weißenberg statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der ortsüblichen 
Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Weißen-
berg unter www.stadt-weissenberg.de/rathaus-verwal-
tung/stadtrat im Link zum Bürgerinformationssystem.

Sie können auch den QR-Code abscannen 
und gelangen direkt auf die Internetseite.

Die Bürgerschaft ist herzlich dazu einge-
laden.

Jürgen Arlt
Bürgermeister

Sonstiges

Bürgersprechstunde der Bürgerpolizei
Die Bürgerpolizei lädt immer am zweiten Dienstag jeden 
Monats zwischen 15 und 17 Uhr im Rathaus der Stadt 
Weißenberg zu einer Bürgersprechstunde ein. Diese 
findet am 10. Juni 2025 statt.
Wenn Sie den persönlichen Kontakt suchen oder auch 
Fragen haben kommen Sie gern vorbei. Eine vorherige 
Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.
Am 08.07.2025 wird die nächste Bürgersprechstunde 
stattfinden.

Stadtverwaltung Weißenberg

Bettfedernreinigung
Bald ist es wieder soweit! In der Zeit vom 6. bis 13. Juni 
2025 haben Sie auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, 
Ihre Bettfedern reinigen zu lassen.
Das Reinigungsteam ist wie jedes Jahr auf dem Parkplatz 
vor der Freien Schule Weißenberg („Pferdewiese“) zu 
finden.

„Weißenberg aktuell“
Amtsblatt der Stadt Weißenberg mit den Ortsteilen Belgern, Cortnitz, 
Drehsa, Grube, Gröditz, Kotitz, Lauske, Maltitz, Nechern, Nostitz, 
Särka, Spittel, Weicha, Wuischke, Wurschen

- Herausgeber: 
 Stadt Weißenberg, August-Bebel-Platz 1, 02627 Weißenberg
 Tel.: 035876 4400
- Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:  
 Stadt Weißenberg
 vertreten durch den Bürgermeister Jürgen Arlt
 August-Bebel-Platz 1, 02627 Weißenberg
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
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Ihr Medienberater für Sie vor Ort

Ich bin für Sie da ...

Wie kann ich Ihnen helfen?

0170 2956922
falko.drechsel@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Ihre Werbung: Anzeigen | Beilagen | print & online

Falko Drechsel
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Stadt Weißenberg
Landkreis Bautzen

Satzung
zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen  
der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Weißenberg (Feuerwehrkostensatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 (SächsGVBl. 
S. 870), des sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289 und des § 17 der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau im Freistaat Sachsen (SächsFwVO) vom  
21. Oktober 2005 (SächsGVBl. S. 291), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl.  
S. 532) hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 28.04.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Begriffsbestimmungen
(1) Kosten im Sinne dieser Satzung sind alle der Stadt Weißenberg durch und im Zusammenhang mit dem Einsatz entstan-
denen Aufwendungen.
(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede durch Anforderung oder von Amtswegen ausgelöste und auf die Durchfüh-
rung einer Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der Feuerwehr. Ein Einsatz beginnt mit der Alarmierung/Anforderung der 
Feuerwehr durch die Integrierte Regionalleitstelle und endet mit Beginn eines folgenden Einsatzes oder mit der Erklärung 
des Einsatzleiters über das Ende des Einsatzes, spätestens aber mit Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft.
(3) Einrichtungsträger im Sinne dieser Satzung sind Eigentümer und Besitzer/Nutzungsberechtigte eines Gebäudes oder 
Gebäudeteils einer Anlage oder einer Fläche.
(4) Zum Einsatz gehört auch die Stellung einer Brandsicherheitswache gemäß § 23 SächsBRKG. Sie beginnt mit der Abfahrt von 
der Feuerwache und enden mit Erklärung des Leiters der Brandsicherheitswache über das Ende des Einsatzes oder der Wieder-
herstellung der Einsatzbereitschaft.
(5) Kostenschuldner im Sinne dieser Satzung ist, wer zum Ersatz von durch den Einsatz entstandenen Kosten nach Maßgabe 
des § 3 Abs. 2 und 3 dieser Satzung verpflichtet ist.

§ 2
Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Weißenberg im Sinne der §§ 2, 6, 16, 22, 23 und 69 SächsBRKG 
sowie Tätigkeiten der Feuerwehr auf der Grundlage der Feuerwehrsatzung der Stadt Weißenberg in der jeweils geltenden 
Fassung. Als Leistung gilt auch das Ausrücken der Feuerwehr bei missbräuchlicher Alarmierung und bei Fehlalarmierung 
durch automatische Brandmeldeanlagen

§ 3
Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr
(1) Einsätze zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung sind unentgeltlich, soweit § 69 Abs. 2 und 3 SächsBRKG 
nichts Anderes bestimmen.
(2) Zum Ersatz der Kosten, die der Gemeinde durch den Einsatz der Feuerwehr entstehen, ist gemäß § 69 Abs. 2 SächsBRKG 
verpflichtet:
a) die verursachende Person, wenn sie die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
b) der Fahrzeughalter, Eigentümer oder Besitzer, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges, 

Anhängerfahrzeuges, Sattelaufliegers oder Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuges, einschließlich darauf verlasteter 
Großraumbehälter, entstanden ist,

c) der Betreiber eines automatischen Notrufsystems oder der Halter, Eigentümer oder Besitzer eines Kraftfahrzeugs oder 
Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, über das ein automatischer Notruf insbesondere
1. durch ein auf dem 112-Notruf basierendes bordeigenes eCall-System oder einen eCall über Drittanbieter-Dienste im 

Sinne von Artikel 3 Nummer 1 und 10 der Verordnung (EU) 2015/758 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2015 über Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen 
eCall-Systems in Fahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 77) oder

2. durch ähnliche Dienste ausgelöst wird, wenn technisch bedingte Falschalarme oder böswillige Alarme im Rahmen 
eines bordeigenen Notrufsystems in Fahrzeugen übermittelt werden,

d) der Eigentümer, Besitzer oder Betreiber, wenn der Einsatz auf einem Grundstück oder durch eine Anlage mit beson-
derem Gefahrenpotenzial erforderlich geworden ist,

e) der Betreiber einer automatischen Brandmeldeanlage, wenn durch die Anlage ein Falschalarm ausgelöst wird oder das bestim-
mungsgemäße Auslösen der Brandmeldeanlage auf Fehler in der Planung oder Errichtung der Anlage zurückzuführen ist,

f ) diejenige Person, die wider besseres Wissen oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr 
alarmiert oder die Alarmierung durch eine automatische Alarmierungsanlage ungeprüft weiterleitet,
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g) diejenige Person, in deren Interesse eine Brandsicherheitswache gestellt wird,
h) die Gemeinde, der im Rahmen eines Einsatzes nach § 14 Absatz 1 Hilfe geleistet worden ist, sofern keine anderen 

Vereinbarungen bestehen oder getroffen werden.
(3) Zum Ersatz der Kosten, die der Gemeinde durch den Einsatz der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung entstehen, 
ist nach § 69 Abs. 3 SächsBRKG verpflichtet:  
a) diejenige Person, eren Verhalten den Einsatz erforderlich gemacht hat, sowie die in § 14 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 

3 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358, 389), in der jeweils geltenden 
Fassung, genannten Personen, 

b) der Eigentümer der Sache, deren Zustand den Einsatz erforderlich gemacht hat, oder diejenige Person, die die tatsäch-
liche Gewalt über die Sache ausübt, 

c) derjenige, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist. 
(4) Weiter wird Ersatz verlangt für:  
a) den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leistenden Einrichtungen und 

Organisationen erstattete Kosten,
b) sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen, insbesondere die Kosten und Auslagen, die 

durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nummer 1 erfasster Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- 
und Einsatzmittel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen entstanden sind. 

(5) Mehrere zum Kostenersatz Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 4
Berechnung des Kostenersatzes
(1) Der Kostenersatz wird nach dem jeweils gültigen Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr berechnet. Das Kosten-
verzeichnis ist als Anlage Bestandteil der Satzung. Der Kostenersatz wird nach Zeitaufwand (Einsatzzeit gemäß Abs. 3), Art 
und Anzahl des in Anspruch genommenen Personals, der Fahrzeuge und des Materials nach Maßgabe des § 69 Absätze 
5 bis 8 SächsBRKG erhoben. Die Kostensätze der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für die auf den Fahrzeugen verlasteten 
Geräte und sind gemäß Anlage 5 zu § 69 Sächs. BRKG festgeschrieben.
(3) Die Einsatzzeit für Personal und Fahrzeuge beginnt mit der Alarmierung/Anforderung der Feuerwehr und endet entweder mit 
Beginn des folgenden Einsatzes oder mit der Erklärung der Einsatzleitung über das Ende des Einsatzes, spätestens mit Herstel-
lung der Einsatzbereitschaft nach dem Wiedereinrücken in die Feuerwache. Die Einsatzzeit wird minutengenau abgerechnet.
(4) Für Aufwendungen, die
a) durch Hilfeleistungen von anderen Gemeinden oder durch Werksfeuerwehren oder anderen Hilfe leistenden Einrich-

tungen und Organisationen entstehen und
b) sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen, insbesondere die Kosten und Auslagen, die 

durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nummer 1 erfasster Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- 
und Einsatzmittel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen entstanden sind werden gem. § 69  
Abs. 4 Satz 3 SächsBRKG Kosten in der Höhe verlangt, wie sie der Stadt Weißenberg in Rechnung gestellt werden.

(5) Kostenersatz wird nur in dem Umfang von dem Kostenschuldner gefordert, wie Personal und Gerät zum Einsatz gekommen 
sind. Wird mehr Personal und Gerät am Einsatzort bereitgestellt, als tatsächlich erforderlich und hat der Kostenschuldner 
dies zu vertreten, können auch für das nicht erforderliche Personal und Gerät Kosten verlangt werden.
(6) Für die beim Einsatz verbrauchten Materialien werden die jeweiligen Sachkosten und gegebenenfalls Entsorgungs-
kosten berechnet. Zusätzlich wird ein Verwaltungskostenzuschlag in Höhe von 10 Prozent erhoben.
(7) Werden durch den Einsatz Geräte oder Ausrüstungsgegenstände unbrauchbar, so können die Kosten für den Zeitwert der 
Kostenschuldnerin/dem Kostenschuldner in Rechnung gestellt werden.
(8) Ersatz von Kosten soll nicht verlangt oder er soll angemessen reduziert werden, soweit ihre Erhebung unbillig wäre.

§ 5
Entstehung und Fälligkeit
Der Anspruch auf Kostenersatz bzw. Gebühren entsteht mit Beendigung der Leistung der Feuerwehr und wird mit dem 
Zugang des Kostenbescheides an den Kostenschuldner fällig.

§ 6
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 20.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die am 09.05.2005 beschlossene Satzung zur Regelung 
des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Weißenberg außer Kraft.

Weißenberg, den 30.04.2025

gez. Jürgen Arlt
Bürgermeister - Siegel -

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden ist, 
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3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeiten widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
 c)  Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kostenverzeichnis zur Feuerwehrkostensatzung vom 30.04.2025 Stundensatz Minutensatz
I. Personalkosten (§ 4 der Satzung und § 69 Abs. 5 SächsBRKG)
Einsatzkraft 16,12 € 0,27 €
II. Gerätekosten (§ 4 der Satzung und § 69 Abs. 8 SächsBRKG sowie Anlage 5 der SächsFwVO)
MTW 56,40 € 0,94 €
KLF 111,60 € 1,86 €
TSF 108,60 € 1,81 €
TSF-W 103,80 € 1,73 €
MLF 131,40 € 2,19 €
LF 10 204,00 € 3,40 €
HLF 20 397,80 € 6,63 €
TLF 2000 277,20 € 2,77 €
RW 1 433,80 € 7,23 €

Weißenberg, den 30.04.2025

gez. Jürgen Arlt
Bürgermeister

Einladung Sitzung Ortschaftsrat Wurschen
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Wurschen findet am 12. Juni 2025, um 19:00 Uhr im Martin-Nowak-Neumann-
Haus in Nechern statt.
Interessierte Bürger sind dazu herzlich eingeladen.

Ronald Mittasch
Ortsvorsteher

Jagdgenossenschaft Gröditz   Gröditz, den 05.05.2025
Vorsitzender Ronald Blank
Zur Wuischker Mühle 4
02627 Weißenberg

Einladung
„Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Gröditz lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Gröditz, am Dienstag 03. Juni 2025 ein. Die Versammlung beginnt um 19.00 Uhr und findet in der Pfarrscheune in 
Gröditz, An der Neuen Schule 6, statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes
5. Beschluss über die Verwendung der Jagdpacht
6. Wahl des neuen Vorstandes
7. Bericht der Jagdpächter
8. Sonstiges

Die Amtszeit des jetzigen Vorstandes der Jagdgenossenschaft endet am 31.03.2026. Ab dem 1. April 2026 beginnt der in 
diesem Jahr zu wählende Vorstand seine Arbeit. Damit in der Versammlung am 3. Juni ein Vorstand gewählt werden kann 
ist es nötig, dass genügend Kandidaten für die Arbeit zur Verfügung stehen. Vorschläge für die Wahl können Sie bitte dem 
Vorsitzenden Ronald Blank unterbreiten.

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Gröditz.
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28. Kidsweek 
Vom 07.07. - 11.07.2025

Liebe Schüler, liebe Eltern!
Die Sommerferien stehen vor der Tür und wir sind schon im Organisationsmodus!
Wir haben zur Kidsweek wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das hoffent-
lich Eure und Ihre Zustimmung finden wird.
Mit diesem Artikel, möchten wir über die Aktivitäten sowie den diesjährigen Ablauf informieren. Die „Spielregeln“ sind 
wie in jedem Jahr: Anmelden können sich alle Schüler ab der 1. Klasse des Stadtgebietes Weißenberg und der umlie-
genden Ortsteile. Schüler, die nicht im Hort der Stadt Weißenberg angemeldet sind, müssen eine einmalige Betreuungs-
pauschale von 15,00 Euro zusätzlich entrichten. Diese 15 Euro gelten als Gesamtpreis und werden nicht gesplittet, wenn 
die Schüler nur 1, 2, 3 oder 4 Tage mit machen. Für die Kinder rund um Wurschen (Belgern, Nechern, Drehsa ...) wird Frau 
Gnieser in der KITA Wurschen jeden Tag eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Beginn bzw. der Abfahrt und eine halbe 
Stunde nach Ankunft da sein.
Neu! Anmeldung und Bezahlung ausschließlich im Hort Weißenberg, mit der Info, von wo (Wurschen oder Weißenberg) 
Ihr Kind startet.
Wir haben eine begrenzte Aufnahmekapazität, da die Busplätze nicht überschritten werden dürfen. (Bestellt sind 2 Reise-
busse der Firma SCHMIDTSCHWARZ Reisen) Bei der Anmeldung sind die Abholmodalitäten bekannt zu geben. (Abholge-
nehmigung/Heimgehzettel)
Aufgrund der Finanzspritze der Stadt Weißenberg und vom Verein „Wir für Kinder“ von je 500 Euro reduzieren sich für 
jeden die Kosten.

     

Für eine Mahlzeit incl. eines Getränkes ist an jedem Tag gesorgt.
Kosten für die Hortkinder insgesamt    98,00 Euro
+8,00 Euro Schlechtwettervariante am Dienstag (wird wieder ausgezahlt, wenn die Sonne scheint)
   = 106,00 Euro
Pauschale für Nichthortis   +15,00 Euro   =  121,00 Euro
  +20,00 Euro optional Kletterpark

Die angegebenen Preise verstehen sich incl. Eintritte, Busfahrten und Essengeld! Die Linienbusfahrten am Freitag 
müssen separat bezahlt werden.

Wir benötigen bis 02.06.2025 die Rückmeldung incl. Geld (bitte passend, in einem verschlossenen Briefumschlag mit 
Namen versehen, Nichthortis bitte Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten mit auf den Umschlag vermerken) um 
eine reibungslose Organisation zu gewährleisten. Wir bitten alle Kinder mind. eine viertel Stunde vor Abfahrtszeit in den 
jeweiligen Einrichtungen zu sein.

Taschengeld kann mitgegeben werden. Bitte die Wettervorhersagen und Themen der Ausflüge beachten. (Sonnenschutz, 
Regenkleidung, Getränke…!)

Gastkinder sind über die private Haftpflicht bzw. der Kranken-/Unfallversicherung der Eltern versichert!
Mit der Anmeldung und Bezahlung erklären Sie sich mit unseren AGB einverstanden.
Am Freitag werden die Kinder, die sich in Wurschen sammeln, mit der Linie 502 um 8.41Uhr ab Wurschen und Nach-
mittag ab Weißenberg/Grundschule fahren. Die kompletten Abfahrts- und Ankunftszeiten stehen in der anschließenden 
Gesamtinformationen. Bitte die Busfahrkarten für diese Linienbusfahrten oder das passende Geld nicht vergessen!

Ansprechpartner für evtl. Rückfragen sind Frau Görner und Frau Gnieser

✁
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Datum Ausflug Kosten
07.07.2025 Ein Tag am Bautzener Stausee

Und das erwartet euch:
Minigolf, Volleyball, Spielplatz, Bastelangebot am 
Strand
frei wählbar: Kletterpark
(Das Baden ist aus Sicherheitsgründen nicht 
erlaubt)

Essen: Nudeln mit Tomatensoße + Softgetränk

Abfahrt Wur.: 9:00 Uhr, Wßb.: 9:00 Uhr
Ankunft Wur.: ca. 15:30 Uhr Wßb.: ca. 15:40 Uhr

Gesamt

20,00 €

Optional 
buchbar 
Kletterpark
20,00 €

08.07.2025 Ein Tag in Obercunnersdorf/ Schlechtwettervariante 
ein Schwimm- und Erlebnisbad in der Oberlausitz
Und das erwartet euch:
Badespaß pur
Sollte die Sonne scheinen, wird die Differenz (8 €) 
zurück bezahlt

Essen: Frisch vor Ort zubereitete Pommes

Abfahrt Wur: 9:00 Uhr, Wßb: 9:10 Uhr
Ankunft Wur: ca. 15:30 Uhr Wßb: ca. 15:20 Uhr

Gesamt
18,00 €

+
8,00 €
Wenn nicht 
benötigt
Auszahlung an 
die Kinder

09.07.2025 Ein Tag in Rietschen im Erlichthof
Und das erwartet euch: Alpakas live erleben, Fische-
reierlebnispfad, der Wolf und seine Geheimnisse, 
Basteln in der Theaterscheune,

Essen: Kartoffelplinse + Getränk

Abfahrt Wur: 9:00 Uhr, Wßb: 9:10 Uhr
Ankunft Wur: ca. 15:45 Uhr Wßb: ca. 15:50 Uhr

Gesamt

32,00 €

10.07.2025 Ein Tag im Playport Dresden
Und das erwartet euch: spielen, toben, hüpfen & 
entdecken

Essen: Nudeln, Tomatensoße, Wurst & Käse + 
Getränk
(weil es immer geht)

Abfahrt Wur: 9:00 Uhr Wßb: 9:10 Uhr
Ankunft Wur: ca. 16:30 Wßb: 16:20 Uhr

Gesamt

23,00 €

11.07.2025 Ein Tag in Weißenberg
Und das erwartet: Hüpfburg, 
verschiedene Stationen mit Spiel und Spaß

Essen: Hot-Dog, Obst + Getränk

Abfahrt: Wur: 8:41 Uhr Ankunft Wur: 13:17 Uhr
Diese Fahrten erfolgen mit der Linie 502

Gesamt

5,00 €

Passendes 
Bus Geld oder
Busfahrkarte 
mitbringen

✁
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Wir bedanken uns bei unse-
ren Unterstützern, Sponsoren 
und den fleißigen Helfern und 
Kuchenbäckern.

Solche Veranstaltungen 
fördern die Gemeinschaft 
und bringen Menschen
zusammen, um kreativ zu 
sein und gemeinsam zu 
feiern.

Am 01. Juni 2025 ist es wieder soweit – unser Kinderfest zum 
Kindertag findet statt!
Wir laden alle herzlich ein, gemeinsam einen fröhlichen Tag 
voller Spiel, Spaß und Überraschungen zu erleben.

Grundschule Weißenberg

Die Schüler und Lehrer  
der Grundschule Weißenberg  

bedanken sich bei der  
Firma V.D. Ledermann & Co. GmbH (edding),

Niederlassung Bautzen für die großzügige Spende!

Dank Ihrer Hilfe können wir neue künstlerische  
Projekte umsetzen.

Heimatverein Nostitz e.V.

Das war ein gelungener Oster- und  
Bastelnachmittag im Heimatverein Nostitz e.V.!
Die Besucher hatten die Möglichkeit, kleine Osterüberra-
schungen zu basteln, sich an einer Ostereierschnitzeljagd 
zu beteiligen und bei Spaß und Spiel eine schöne Zeit zu 
verbringen – begleitet von Kaffee und Kuchen.
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Förderverein Museum „Alte Pfefferküchlerei“

Neues aus der „Alten Pfefferküchlerei“

Rückblick
Liebe Museumsfreunde,
in der letzten Ausgabe von „Weißenberg aktuell“ haben wir 
schon ausführlich über unsere Veranstaltungen, die Ende 
März und Anfang April stattfanden, berichtet.
Am 28. April gab es nun für 
alle Interessierten noch einen 
schönen unterhaltsamen 
Abend. Das schöne Wetter 
machte es möglich, dass die 
Veranstaltung im Innenhof 
des Museums stattfinden 
konnte.

Den älteren Weißenbergern noch allen bekannte Schwester 
Charlotte und deren Lebensweg, wurde von der Diakonisse 
Oberin Sonja Rönsch mit Bildern und Aufzeichnungen über 
die unterschiedlichen und bewegenden Stationen ihres 
Lebens, vom „Scheuern, Kochen, Waschen bis zur Krone der 
Diakonie, der Gemeindepflege als Diakonisse“ dargebracht.
Als 17-jähriges Mädchen kam Charlotte Hornig 1941 nach 
Emmaus in Niesky. Zu dem Zeitpunkt wusste sie bereits, 
dass sie Diakonisse werden wollte. Diakonissen werden zu 
drei Sachen verpflichtet: Armut, Ehelosigkeit und ständige 
Verfügbarkeit.
Ihre Jugend war geprägt durch den furchtbaren Krieg. Die 
Flucht, Schreckliches, harte Arbeit, ihre Erkrankung an 
Typhus aber auch Hoffnungsvolles, erlebte Sie in dieser Zeit.
Schwester Charlotte war 32 Jahre in Weißenberg als 
Gemeindeschwester mit Leib und Seele tätig. Der Dienst am 
Menschen, unabhängig von deren Lebenseinstellungen war 
für sie verpflichtend und selbstverständlich. Ihr unerschüt-
terlicher Glaube gab ihr die Kraft dazu.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir so viele Gäste begrüßen 
konnten.
Nochmals ein herzliches „Dankeschön“ für Ihr Kommen.
Im Mai stehen wieder zwei schöne Veranstaltungen auf dem 
Plan, zu denen wir ganz herzlich einladen möchten und 
freuen uns schon heut Sie am Tag des offenen Umgebinde-
hauses und zum 1. Schulhausgeflüster wieder begrüßen zu 
können.
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Ausblick
Unsere nächste Veranstaltung findet dann am 24. Juni, 
dieses Mal bereits um 15.00 Uhr bei schönem Wetter im 
Museumshof statt. Nähere Informationen können die 
Gäste beim Schulhausgeflüster und in der Juniausgabe von 
„Weißenberg aktuell“ erfahren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Team der „Alten Pfefferküchlerei“

Öffnungszeiten unseres Museums
Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 14.00 bis 16.00 
Uhr, gern auch außerhalb der Öffnungszeiten nach vorhe-
riger Absprache. Am ersten vollen Wochenende im Monat ist 
das Museum geschlossen.

Weißenberger Heimatverein e.V.

Neues vom Weißenberger Heimatverein e.V.

Werte Weißenberger,
es ist an der Zeit, mal wieder eins zwei Worte über uns zu 
verlieren, damit auch die breite Öffentlichkeit einen Eindruck 
von unserer Aktivität erhält. Vieles spielt sich lange Zeit im 
Hintergrund ab, einiges kommt gar nicht erst zum Vorschein. 
Wenn alles reibungslos laufen würde, müsste es uns viel-
leicht nicht einmal geben. Aber es gibt uns eben doch und 
wir waren nicht untätig.
Neben der Unterstützung fast jeder Feier und Festivität 
haben wir uns in den letzten Monaten mit der Errich-
tung eines kleinen Wanderer-Unterstands befasst. Unter 
diesem können sich ab sofort die Spaziergänger zu einer 
kurzen Rast niederlassen. Der Standort wurde wegen 
seiner prächtigen Kulisse gewählt. Es handelt sich dabei 
um die Wiese unter dem Viadukt. Direkt an der kleinen, 
grünen Fußgängerbrücke. Auf der einen Seite das leise 
Plätschern des Löbauer Wassers, auf der anderen das 
wogende Gras der weiten Wiese. An dieser Stelle wollen 
wir uns auch bei Thomas Schneider bedanken, der uns 
sein Grundstück für diesen Zweck zur Verfügung gestellt 
hat. Wir laden Sie herzlich ein, ein kühles Getränk 
oder eine kleine Pause in diesem heimischen Idyll zu 
genießen.

Ein paar Worte auch zu unserer vergangenen DDR-Party. 
Diese fand am 29.03. statt und war ein voller Erfolg. Danke 
an alle Gäste! Ihr habt es geschafft, den Weißenberger 
Heimatverein unter den Tisch zu trinken. Wir hatten einfach 
nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet. Der durstigen 
Seele, die wir nicht vollends verköstigen konnten sei aber 
gesagt; wir werden das Fest im nächsten Jahr wiederholen 
und diesmal werden wir vorbereitet sein.
Wir wollen in dem Zuge auch noch einmal an unsere alljähr-
liche Sommersonnenwende unter dem Viadukt erinnern. Der 
21.06. fällt dieses Jahr auf einen Samstag und so werden wir an 
diesem Datum den längsten Tag des Jahres gebührend feiern.
Wir hoffen weiterhin auf so positive Rückmeldungen, egal ob 
für den Weißenberger Spielplatz oder die einzelnen Veran-
staltungen, denn wir hoffen mit jeder unserer Aktionen die 
Gemeinde ein bisschen besser zu machen. Und vielleicht 
denken Sie ja kurz an uns, wenn Sie mit frohem Blick, die 
Banner vom diesjährigen Maibaum wehen sehen.
 
Mit freundlichem Gruß

Franz Kemnitz
Vorsitzender Weißenberger Heimatverein e.V.
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Pfingstmontag? 
Wieder mal zum Mühlentag in 
der Niedermühle Weißenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 09.30 Uhr Gottesdienst auf der Insel 
- Besichtigungen von 10.30 – 17.00 Uhr  
- wechselnde Oldtimerausstellung 
- kleiner Handwerkermarkt 
- musikalische Umrahmung 

 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Auf Ihr Kommen freut sich der Verein 
Niedermühle Weißenberg e.V. 
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Wir laden Sie recht herzlich zu unserem 
diesjährigen Kinder- und Feuerwehrfest 

nach Särka ein.

Freitag, Freitag, Freitag, Freitag, 13.06.2025

18:00 Uhr
Bieranstich und

Feuerwehrstadtmeisterschaft

SamstagSamstagSamstagSamstagSamstag, , , , 14.06.2025

14:00 Uhr

Kinderfest
mit vielen Überraschungen und 

anschließender Kinderdisko

21:00 Uhr
Tanz in die Nacht

Für das leibliche Wohl ist an beiden 
Tagen gesorgt.
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Wieviel Leistung auf 100 Meter?
Hier regiert die totale Unvernunft
Einmal im Jahr verwandelt sich die Wiese beim 
Viadukt in der Wuischker Mühle in einen Tempel 
der Motorenleistung.
Beim Oldtimer Traktorpulling feiern hunderte 
einen Sport, der auf manche faszinierend und 
auf andere verstörend wirkt.
Ein Ort, an dem nur Traktoren Schatten spenden.

Etwa 60 Traktoren traten in 4 Leistungsklassen 
im letzten Jahr gegeneinander an.
Wir feiern in diesem Jahr unser 5. Traktor-
treffen in der Wuischker Mühle und haben uns 
zu diesem kleinen Jubiläum einiges einfallen 
lassen.

Neben dem bekannten Programm und dem 
abgesicherten Bereich für die jüngsten Gäste, 
wird es in diesem Jahr einen Nightpull mit den 
legendären Bulldogs geben.
Diese Dinosaurier der Landwirtschaft werden 
am Samstag ab ca. 21:00 Uhr in einer neuen 
Leistungsklasse an den Start gehen und auf 
der extra beleuchteten Bahn für spektakulären 
Sound und beeindruckende Bilder sorgen.

Musikalische Umrahmung bietet die Band 
Klangzeit.
Die Gastronomie wird erweitert und es warten 
noch einige Überraschungen auf die Teil-
nehmer, Aussteller und Gäste.

Wir hoffen auf bestes Wetter, gute Stimmung 
und zahlreiche traktorbegeisterte Gäste.

Anmeldung zum Oldtimer Traktorpulling und 
Teilnahmebedingungen
Mail: ttvpulling@gmx.de
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Liebe Mühlenfreunde,
wir laden Sie herzlich zum 32. Deutschen Mühlentag in 
die Riegel-Mühle Nechern ein.

Die Riegel-Mühle ist an diesem Tag von 10 – 18 Uhr 
„Wegen Reparatur geöffnet“, dieses Sprüchlein ist 
leider immer noch aktuell, die Suche nach Lösungen für 
verschiedene Schäden an der Antriebstechnik erweist 
sich weiter als schwierig.

Bei den stündlichen Mühlenführungen von 11 – 17 Uhr 
werden wir davon berichten, auch die Mühlengeschichte 
ist wie immer ein fester Bestandteil.

In unserer Bienenhausgalerie wird wie jedes Jahr eine 
kleine Ausstellung zu sehen sein und das Museum des 
Malers Mercin Nowak in Nechern ist ebenfalls geöffnet.

Damit an diesem Tag niemand hungrig oder durstig 
zuhören und zuschauen muss sorgen unsere fleißigen 
Helfer in bewährter Weise für Speis und Trank, Geba-
ckenes, Gebratenes und Gequirltes wird für Sie vorbe-
reitet.

Wir freuen uns am Pfingstmontag, dem 09. Juni 2025 auf 
Ihren Besuch!

Mit dem Müllergruß „Glück zu!“

Annette und Steffen Bundemann und 
der Förderverein Riegel-Mühle Nechern e.V.

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

onlinedrucken
onlineonlineonlineonlinedruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckengünstigJetzt

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstigJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztWahnsinn!Diese Preise sind der 



Weißenberg Nr. 5/2025- 16 -

Herzlichen Glückwunsch  
zur „Goldenen Hochzeit“

Am 26. April 2025 feierten Nora und Rainer Fiebig aus 
Nostitz ihren 50. Hochzeitstag.

Dazu gratulieren wir ganz herzlich und wünschen den 
Jubilaren alles Gute, viel Glück und Zufriedenheit, 

vor allem aber Gesundheit und weiterhin noch viele 
schöne gemeinsame Ehejahre.

Herzlichen Glückwunsch  
zur „Eisernen Hochzeit“

Am 30. April 2025 feierten Christa und Herbert 
Schiekel aus Maltitz ihren 65. Hochzeitstag.

Dazu gratulieren wir ganz herzlich und wünschen den 
Jubilaren alles Gute, viel Glück und Zufriedenheit, 

vor allem aber Gesundheit und weiterhin noch viele 
schöne gemeinsame Ehejahre.

Die Stadtverwaltung Weißenberg gratuliert in den 
Monaten Mai und Juni 2025 allen Jubilaren ganz herz-
lich zum Geburtstag und wünscht alles Gute und viel 
Lebensfreude!

Erika Prochno am 28.05. zum 75. Geburtstag
Belgern
Evelin Sauermann am 06.06. zum 70. Geburtstag
Weißenberg
Renate Schulze am 07.06. zum 75. Geburtstag
Nostitz

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Tel.: 03535 489-111 // -119 und -118
E-Mail: vertrieb@wittich-herzberg.de

Amtsblatt nicht erhalten?
Rufen Sie uns an!
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Nach 46 Jahren mit Herz und Hingabe verabschieden wir uns zum 
1. Juni 2025 aus Altersgründen aus dem aktiven Hotelbetrieb.

Mit großer Freude teilen wir mit, dass unser Haus sowie ein Groß-
teil unseres bewährten Teams ab dem 1. Juni von Familie Bradu 
übernommen und in vollem Umfang weitergeführt wird.  

Familie Bradu bringt viel Erfahrung und Leidenschaft mit – 
und begrüßt Sie mit einem besonderen Einführungsangebot:

10 % Rabatt auf alle Pauschalen im Juni 10 % Rabatt auf alle Pauschalen im Juni 2025.2025.

Wir bedanken uns von Herzen 
für Ihre jahrzehntelange Treue 
und freuen uns sehr, wenn Sie 
dem Hotel Breitenbacher Hof 
auch unter neuer Führung ver-
bunden bleiben!

Ihre Familie  
Oliver und Oliver und 

Christa KauppChrista Kaupp
Hotel Breitenbacher Hof

Eine Ära geht zu Ende – Eine Ära geht zu Ende – 

Wir sagenWir sagen  DankeDanke  und übergeben  und übergeben  

unser Hotel in gute Hände!unser Hotel in gute Hände!

Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag 
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension 
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller 
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein 

2 Nächte p.P.   ab € 235,–ab € 235,– 

Schwarzwaldtage 
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag 
4 oder 5 Nächte  mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten 
Montag und Dienstag nur Frühstück 

                  4 Nächte p. P.   ab € 318,– ab € 318,– 

Schwarzwaldwoche 
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension, 
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten und 1 x festliches  
6-Gang-Menü, Montag und Dienstag nur Frühstück 

                             p. P.   ab € 545,–ab € 545,–

Breitenbachstraße 18 · 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0 · Fax 0 74 43 / 96 62 60

www.hotel-breitenbacher-hof.de

Im Gesundheitstal im Schwarzwald  
zur Ruhe kommen und den Duft  

der Tannen riechen

„„WWaannddeerrnn  uunndd  EErrhhoolleenn    
iimm  TThhüürriinnggeerr  WWaalldd““  

  
 

* Übernachtung im gemütlich 
eingerichteten Doppelzimmer mit 
Dusche/WC, TV-Flachbildschirm 

 

* täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 

*bei Anreise einen 
Begrüßungsschnaps pro Person 

 
 

4400,,0000  €€  pprroo  PPeerrssoonn//  NNaacchhtt  iimm  
DDooppppeellzziimmmmeerr  

  

BBuucchhbbaarr  aabb  33  ÜÜbbeerrnnaacchhttuunnggeenn!!  
  

Zusätzlich buchbar:  
3-Gang-Menü am Abend im Rahmen 

der Halbpension 
17,00 € pro Person/ Abend 

  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

Rennsteighotel & Gasthof „Hubertus“ 
Familie André Leipold 

Rennsteigstr. 65 
98701Großbreitenbach 

OT Neustadt am Rennsteig 
Tel: 036781-28842 

andre.leipold@web.de 
www.rennsteighotel-hubertus.de 

 

Festwerbung

Alle Preisangaben INKLUSIVE Versand und MwSt. 
bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten. Tagesaktuelle Preise.

Wir DRUCKEN Ihre Festwerbung zu Spitzenpreisen

09191 72 32 88info@lw-flyerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

Flyer DIN A6
beids. Farbdruck, 135g BD Papier

   100 Stück 16,08 €
   500 Stück 16,61 €
1.000 Stück 20,33 €
2.500 Stück 31,09 €
5.000 Stück 43,48 €

Plakate DIN A2
eins. Farbdruck, 100g BD Papier

   10 Stück 18,35 €
   25 Stück 28,68 €
   50 Stück 47,83 €
 100 Stück 55,66 €
 250 Stück 69,41 €   

Bauzaunbanner 340 cm x 173 cm 
eins. Farbdruck, 270 g/m² Mesh-Plane (winddurchlässig), mit Ösen

1 Stück     56,31 €        bei 5 Stück  46,45 €/Stück
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 vom Reisepreis kommen der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute und werden für einen 
Schulbau verwendet. www.fl y-and-help.de

www.fh-travel.de  
Veranstalter: FLY & HELP Travel, eine Marke der 
Prime Promotion GmbH

E-Mail: reisen@fh-travel.de ·  Tel.: 0214-7348 9548  (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Erleben Sie die Vielfalt 
der Natur Namibias! 

Inklusivleistungen u. A.
•  Direktfl ug mit Discover Airlines von Frankfurt oder München

nach Windhoek und zurück in der Economy-Class
•  Transfers im klimatisierten Reise- oder Minibus gemäß 

Reiseverlauf mit deutschsprachiger Reiseleitung
•  10 Übernachtungen in Hotels und Lodges der guten 

Mittelklasse; 10 x Frühstück; 6 x Abendessen
•   je eine Stadtrundfahrt in Windhoek und Swakopmund, 

2 Wildbeobachtungsfahrten (Reisebus) in der Etosha Pfan-
ne, FLY & Help Schulbesuch, Sossusvlei und 
Sesriem Canyon

•  Eintrittsgelder für die Nationalparks laut Reiseverlauf
•  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch tourVERS 

Touristik-Versicherungs-Service GmbH)

Entdecken Sie auf einer 
Reise zwei vielseitige Länder!

Inklusivleistungen u. A.
•  Nachtfl ug ab/bis Frankfurt mit maximal

1x Umstieg, in der Economy-Class
•  2 Kontinental-Flüge: Windhoek – 

Johannesburg, Johannesburg – 
Port Elizabeth

•  15 Übernachtungen mit Frühstück 
und 3x Abendessen in Namibia

• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
• Viele Ausfl üge und Eintrittsgelder

  NAMIBIA   NAMIBIA & SÜDAFRIKA  NAMIBIA & SÜDAFRIKA

p. P. ab 

2.799 €
im DZ vom 

17.1.-29.1.2026 (Frankfurt) /  
18.1.-30.1.2026 (München)

13-tägig inkl. Flug 
und Rundreise

p. P. ab 

3.599 €
im DZ vom 18.1.-4.2.2026

18-tägig inkl. Flug 
und Rundreise

1.+ 2. Tag: Anreise – Windhoek; 3.+4.Tag: Windhoek; 5. 
Tag: Windhoek – Sossusvlei; 6. Tag: Sossusvlei & Sesriem 
Canyon; 7. Tag: Namibwüste – Swakopmund; 8. Tag: 
Swakopmund; 9. Tag: Swakopmund – Etosha Region; 10. 
Tag: Etosha Nationalpark; 11. Tag: Etosha Region – 
FLY & HELP Schulbesuch – Midgard Country Estate; 
12. + 13. Tag: Abreise und Ankunft in Deutschland.

Tag 1– 7: siehe Reiseverlauf von Namibia.
8. Tag: Swakopmund – FLY & HELP Schulbesuch –
Midgard Country Estate; 9. Tag: Midgard Country 
Estate – Weiterfl ug: Windhoek – Johannesburg; 10. Tag: 
Johannesburg – Hazyview; 11. Tag: Hazyview – Krueger 
National Park; 12. Tag: Hazyview – Johannesburg; 13. Tag:
Weiterfl ug: Johannesburg – Gqeberha – Tsitsikamma 
Nationalpark; 14. Tag: Tsitsikamma – Oudtshoorn; 15. 
Tag: Oudtshoorn – Kapstadt; 16. Tag: Kapstadt – Kap 
der Guten Hoff nung; 17. Tag: Kapstadt; 18. Tag: 
Kapstadt – Abreise; 19. Tag: Ankunft 
in Deutschland

Buchungscode: LW26-1

Den ausführlichen Reiseverlauf 
fi nden Sie online! 

Einzelzimmerzuschlag: 599 €
Buchungscode: LW26-2

Den ausführlichen Reiseverlauf 
fi nden Sie online! 

Einzelzimmerzuschlag: 729 €

TRAUMREISEN – NAMIBIA & SÜDAFRIKA
 *mit FLY & HELP Schulbesuch*
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EVA-MARIA HINZ
August-Bebel-Platz 11

02627 Weißenberg

Tag und Nacht      03 58 76 - 4 16 34%

Wir stehen Ihnen in Ihrer Trauer hilfreich zur Seite

B e s t a t t u n g s i n s t i t u t 
SCHILDER JÜRGEN

Tag & Nacht Privat: Heinrich-Zille-Str. 8 · Tel. 03 58 76 / 4 00 93

 03 58 76 -13 89 38 

02627 WEISSENBERG - Kirchgasse 1
Betreuung durch Frau Andrea Ritter

Fahrdienst
Henry Pittke
02627 Hochkirch
OT Niethen Nr. 20

✓ Krankenfahrten für alle Kassen
✓ Bestrahlungs- und
    Dialysefahrten
✓ Kurfahrten und Reisetransfer
✓ Privatfahrten für alle Anlässe
➔ Auch für Rollstuhlfahrer!

0174 7137378

Hilfe in 
schweren Stunden

Bestattungswald - Anzeige

Wenn die Natur das Grab schmückt
Ein Grab im Wald braucht keine Gestecke oder Kerzen – das 
Schmücken und die Pflege übernimmt allein die Natur. Das be-
deutet: Wildblumen, Pilze, Moose und Farne wachsen, wie es 
ihnen bestimmt ist. Sie verändern den Bestattungsort im Wech-
sel der Jahreszeiten immer wieder, und das bunte Laub trägt 
im Herbst seinen Teil dazu bei. Wer seine letzte Ruhe in einem 
Bestattungswald anstatt auf einem Friedhof finden möchte, der 
wünscht sich, dass Angehörige und Freunde diesen natürlichen 
Kreislauf erleben. So können sie in ihrem eigenen Rhythmus 
trauern, statt zum Setzen von Pflanzen oder zum Gießen vor-
beizukommen.
Ein Waldspaziergang hilft dabei, zu entspannen und den Erin-
nerungen freien Lauf zu lassen. Viele Menschen wählen diese 
Möglichkeit des Gedenkens und legen dabei eine kleine Pause 
am Andachtsort ein. Zu besonderen Anlässen wie Jubiläen oder 
Geburtstagen wird schon einmal ein Glas Sekt am Baum des 
Verstorbenen getrunken oder ein kleines Picknick gemacht. Bei 
der Rückkehr nach Hause nehmen Hinterbliebene vielfach ein 
Blatt oder Zweig als Erinnerungsstück.
Manche nutzen den Baum im Bestattungswald auch als stum-
men Gesprächspartner, berühren und umarmen ihn oder lesen 
ihm einen selbst verfassten Brief an den Verstorbenen vor. Kin-
der finden die Idee, diesem Menschen eine Umarmung durch 
den Baum zu schicken, oft sehr nachvollziehbar. djd 68079

Foto: djd/FriedWald GmbH

Gift frei Gärtnern 
tut gut ...
... Ihnen und der Natur.

Weitere Infos unter www.NABU.de/gift frei

Job finden:
jobs-regional.de

private Kleinanzeigen

Gesucht. Gefunden. Malkurs.

Jetzt online buchen: 
anzeigen.wittich.de

Sei Stolz auf daS, 
waS du tuSt.

www.wittich.de

So wie über 150 Mitarbeiter an 
unseren druckerei-Standorten in ...

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.
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ELEKTRO-KLINNER
Weißenberg

Beratung
Verkauf
Service
– seit 1979 –

Inh. Steffen Labitzke
August-Bebel-Platz 9 · Tel. 03 58 76/4 28 19 · www.elektro-klinner.de

Bis zu 131 €/mtl. von der Pfl egekasse möglich! 
Pfl egegrad 1-5 muss vorliegen

Hauptstr. 24, 02627 Weißenberg 
www.weichaer-hof.de 
Tel. 035876 46 520 · info@weichaer-hof.de
Übernachtungen bis 50 Personen in 
8 Ferienwohnungen und 4 Ferienhäusern möglich.

Weichaer Hof

Catering und Party-Service
• für privat und Firmen • Buffets für jeden Geschmack 

Wir haben täglich geöffnet!

Bürgerliche Küche | Montag - Donnerstag & Samstag ab 17.00 Uhr
Hausgemachte Pasta & Pizza | freitags ab 17.00 Uhr
Mittagstisch mit bürgerlicher 
Küche, Eis und Kuchen | sonn- & feiertags ab 11.00 Uhr 
NEU: Burger Mittwoch | mittwochs ab 17.00 Uhr

Am Volksgut 3, 
02627 Weißenberg OT Kotitz
Tel.: 035876.465970, Fax: 465971 
Funk: 0172.7571992
info@dachdecker-ritscher.de 
www.dachdecker-ritscher.de

• Dachdeckerarbeiten
• Zimmererarbeiten
• Klempnerarbeiten
• Bauwerksabdichtung
• Balkone • Terrassen
• Holzbau • Rüstungen

JÜRGEN BOBKA
Am Schmiedeberg 13
02627 Weißenberg OT Drehsa
Telefon (03 59 39) 8 16 04
Funk 0177 5621632
·  Krankenfahrten (stationäre Aufnahme) Hin- und Rückfahrt (alle Kassen)
· Serienbehandlung (Bestrahlung, Chemotherapie) · Kurfahrten · Roll- 
stuhlbeförderung · Privatfahrten (bis 8 Personen) · Kleintransporte

BOBKA
TRANSPORTE

 
seit 1988

IHR FACHMANN
vor Ort

Mit Gas kochen Anzeige

Ein Gasherd verbraucht im Vergleich zum Elektroherd nur etwa 
die Hälfte an Primärenergie. Das Gas erzeugt direkt Wärme, 
während der Strom erst unter hohem Aufwand aus anderen 
Energieträgern gewonnen wird. Dadurch wird, wenn man den 
deutschen Strommix zugrunde legt, beim Kochen mit Gas etwa 
halb so viel CO2 freigesetzt.

Ein Stück Natur für die Terrasse Anzeige

Mit Thermoholz Terrassendielen aus 100 Prozent PEFC-zertifi-
zierter nordischer Fichte setzen Gartenbesitzer auf einen lang-
lebigen und attraktiven Bodenbelag, der dem Außenambiente 
eine unverwechselbare Note verleiht. Die thermische Modifika-
tion, die in einem patentierten Verfahren mit Wärme und Dampf 
unter Druck erfolgt, verleiht dem Fichtenholz eine sehr lange 
Lebensdauer und macht es resistent gegen Temperatur- und 
Feuchtigkeitsschwankungen, Schimmelbildung sowie Pilzbefall.
Dem skandinavischen Klima, in dem die Fichten sehr langsam 
heranwachsen, verdankt das Holz seine besonders feinjährige 
Struktur sowie seine hohe Qualität und Festigkeit.
Zur Wahl stehen die drei Oberflächenstrukturen Gebürstet, Ge-
riffelt und Glatt. Die „made in Europe“ Terrassendielen sind am 
Ende ihres langen Lebenszyklus komplett recycelbar. HLC

Foto: HLC/Osmo


